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Infoblatt „Letter of Recommendation“ / Empfehlungsschreiben 

 
 
Liebe Studierende 

 

Zur Unterstützung von Auslandsaufenthalten im klinischen Studienabschnitt erstellt das Dekanat / 

Studiendekanat der Medizinischen Fakultät Zürich für seine Studierenden Empfehlungsschreiben in 

deutscher und englischer Sprache. 

Ein Gesuch um Erstellung eines Empfehlungsschreibens muss schriftlich gestellt werden und 

zusätzlich zum ausgefüllten Formular „Angaben zur Ausstellung eines Letter of Recommendation“  

https://www.med.uzh.ch/de/Medizinstudium/Mobilitaet2/Recommendation.html 

die folgenden Angaben bzw. Beilagen enthalten: 

 
1. Angaben zu Ihrer Person: 

- PDF-Kopien des aktuellen Leistungsausweises 

- ggf. Nachweis über die Beherrschung der Landessprache des Aufenthaltslandes 

- ggf. Zeugnisse über bisherige klinische Tätigkeiten (insbesondere, wenn eine Beschreibung der 

‚clinical ability’ verlangt wird) 

- Für Auslandsaufenthalte im Rahmen des Wahlstudienjahres: die Erklärung, dass der geplante 

Aufenthalt in Übereinstimmung mit den Richtlinien für das WSJ erfolgt, und dass für den 

angestrebten Zeitraum keine verbindliche Reservation an einer anderen Klinik besteht 

 
2. Angaben zur ausländischen Institution: 

- Adressat /in des Empfehlungsschreibens 

- Eine kurze Beschreibung der ausländischen Klinik oder Institution, bei welcher der 

Auslandsaufenthalt absolviert werden soll 

http://www.med.uzh.ch/
https://www.med.uzh.ch/de/Medizinstudium/Mobilitaet2/Recommendation.html
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- Zeitraum des geplanten Aufenthaltes 

 

 
Wir bemühen uns ihre Gesuche so rasch wie möglich zu bearbeiten, es ist aber mit einer Dauer von 1 

bis 2 Wochen nach Vorlage aller Unterlagen zu rechnen; stellen Sie also bitte Ihre Gesuche 

rechtzeitig. 

 

Denken Sie daran, dass seitens der Universität keine Kranken- und Berufshaftpflicht besteht. Falls 

die ausländische Institution diese Nachweise verlangt, müssen Sie eine solche Versicherung selbst 

abschliessen. 

 
 

Zürich, Juni 2023 

 

 

 


